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Gegen olche Beſtimmungen würde der Succeſſor gewiß nichts

einwenden, weil ſie 10 ſeinen Vortheil bezwecken.
Was nun die zum Betriehe der Landwirthſchaft nothwendigen

Geräthe, als Wägen, Pflüge 14 anbelangt, ſo In ſie vollſtändiges
Eigenthum des Anteceſſor, weil E ſie, ſo ange die gegenwärtigen
Verhältniſſe beſtehen, Die ſie ſind, mit ſeinem eigenen ange  —

hat Nach dem Standpunkte des Rechtes kann mit denſelben
chalten nd walten wie will, alſo auch threr Verſteigerung
nichts Im Wege ber welches iſt mei der II für dieſe Geräth
ſchaften Wir ſagen mit voller Ueberzeugung: ein Spottpreis; wer
ſoll auch viel Geld anbieten Um eine Sache, die meiſten ſchon ab⸗
genützt, ſehr äufig der Reparatur bedürftig iſt, wer au
alte 0  en, außerdem iſt M ſolche Geräthe ſelten eine Nachfrage,
eil die meiſten Oeconomiebeſitzer hnehin ami verſehen ind

Wäre CS alſo nicht weit vernünftiger, wenn der Anteceſſor
teſtamentariſch feſtſetzen würde, daß dieſe eräthe mit Einſchluß des
vorhandenen Düngers nich verſteigert werden dürfen, ondern dem
Nachfolger m einen gerechten aber mäßigen vom Eſtator ſelbf
beſtimmten Preis au überlaſſen elen und nur uim Falle der Nicht⸗
übernahme von Seite des Nachfolgers ſolle die Verſteigerung
finden Dadurch Urde E ſich den an de Succeſſor verdienen,
weil erſelbe keine ſo große Geldſumme für Oeconomie-Einrichtung
im Augenblicke edürfte, die Ausbeſſerung und ſucceſſive Anſchaffungaber ihm nicht ſo chwer fiele

Sehr große Verdienſte önnte ſich ein Pfarrbeneficiat, der
In guten Vermögensverhältniſſen ſich befindet, adurch erwerben,
wenn * den ihm eigenthümlich gehörigen ſogenannten fundus
instructus mit Ausnahme der Hausthiere und Zimmereinrichtung,
für welche die Verſteigerung wohl immer vorzuziehen iſt, teſta⸗
mentariſch al bleibendes Eigenthum der Pfründe feſtſetzen würde
In dieſem Falle wäre im Pfarrarchi ein genaue Verzeichniß der
Gegenſtände zu hinterlegen, amit die Herhaltung derſelben In Statu
gu geſichert dre Allenfalls könnte EL anordnen, daß gegen dieſe
unentgeltliche Ueberlaſſung für ihn ährlich eine Meſſe geleſen
oder daß der jeden Samstag im Pfarrhofe gebetete Roſenkranz für
ihn aufgeopfer würde. Dadurch würde der Anteceſſor ſich ein blei
bendes Denkmal der Liebe errichten und zugleich für ſein Seelenheil
ſorgen, denn gerade an dem Prieſter erfüllt ſich gau ſo da
Sprichwort: aus den Augen, Qaus dem Sinn. Niemand betet fu
ihn mehr einige Jahre nach dem Tode VV.

(Habenalien eivilrechtliche Wirkungen?)
Richard und Eleonora aAben In Gegenwart zweier Zeugen vor dem
zuſtändigen Pf ein Eheverlöbnis (Sponsalia) geſchloſſen Zwei
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age dna begaben ſie ſich zum btar n N., Um rückſichtlich
des Vermögens die Ehepacten (Heiratsvertrag) vorläufig erfaſſen zu
aſſen und anderen Tage Sonntag ſollen ſie rſten Male
In und verkündet werden. Da erſcheint onntags In CT

Enn von der rau Eleonora geſandter ote vor dem arr
amte in mit der Nachricht, Eleonora trete von der beabſichtigten
Verehelichung mit Richard zurück, ihr chon ängere Zeit währendes
Bedenken, ihre Ehe mit Richard könnte nicht glücklich werden, werde
immer ſtärker und aus gegründeten Urſachen überzeugender, ES olle
aher die Verkündung Unterbleiben. Die Verkündung unterbliebun und

Wir bemerken nebenbei, daß Eleonora 23 ahre alt, jedoch
großjährig Tklärt war, und daß ihre Eltern nicht mehr lebten. Für
Richard war der Rücktritt der Eleonora ni weniger als angenehm,
und bald bemächtigten ſich die geſchwätzigen Zungen dieſes Vor.  2  ·
kommniſſes. Beſonders wurde betont, daß die Eleonora der
Schande, die ſie durch ihren Rücktritt dem Richard bereitet hat,
nun werde gehörig zahlen müſſen, denn die habe un einem olchen
Falle 200 und die gav 1000 zahlen müſſen; der Eleonora
werde * auch nicht beſſer ergehen, und * eſchehe ihr, wie be
onders liebevolle Seelen noch hinzuſetzten, auch ganz Recht Solches
und ahnliche Gerede nd auch Drohungen Citeé des Richard
brachten die Eleonore Iun E Verwirrung und arge Beſtürzung.

Um un volle Gewißheit zu erlangen und Beruhigung zu ver
chaffen, griffen wir nach dem bürgerlichen Geſetzbuche

8 ſagt uns folgendes: „Ein Eheverlöbnis oder ein vor
läufiges Verſprechen, ſich ehelichen, Unter was für Umſtänden
oder Bedingungen eS gegeben oder erhalten worden, zieht keine recht—
iche Verbindlichkeit nach ich, (der zur Schließung der Ehe elbſt,
noch zur eiſtung desjenigen, was auf den Fall des Rücktrittes be
dungen worden und 46 ſagt

„Nur bleibt dem Theile, von deſſen Seite keine gegründete
Urſache dem Rücktritte entſtanden iſt, der Uſpru auf den Erſatz
des wirklichen Schadens vorbehalten, welchen EL Aaus dieſem Rücktritte
3u eiden eweiſen kann.“

Der Commentar zum von Dir Moriz Stuben—
rauch J 1876 emerkt 3u „Das B., welches
die völlige Freiheit bei der Abſchließung der 96e möglit mn
Schutz nehmen 0  E, und eshalb auch keinem indire cCten Zwange
zur Eingehung eines Verhältniſſes ſtattgeben konnte, das UL auf
wechſelſeitiger iehe nd Achtung gebaut werden ſoll, ſpri den
Eheverlöbniſſen jede e  1  E Wirkung ah ähren alſo In
anderen Fällen die Verabredung eines künftigen Vertrages nach
8 936 allerdings wirkſam iſt, zieht ein Eheverlöbniß keine recht⸗
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iche Verbindlichkeit nach ſich weder 8  un Schleene der Ehe ſe
noch zur Leiſtung desjenigen, wa auf den Fall des Rücktrittes
bedungen wurde. Hierunter iſt nicht das Reugeld und der
Vergütungsbetrag, ondern auch das Angeld zu verſtehen,
welches bei der ießung des Vertrages vorausgegeben wurde.
Selbſt dasjenige, was von dem Zurücktretenden gegen die Vorſchrift
des 45 aus Irrthum bereits geleiſtet worden wäre, unterliegt der
Rückforderung nach 8 1431, da das Geſetz den Eheverlöbniſſen nicht
blos das Klagerecht erſagt, ondern jede rechtliche Wirkung
(mit Ausnahme der Ver  un Schadenerſatze) I
Die Bedingungen, unter denen das Eheverlöbniß eingegangen
wurde, aAben hierbei nach auf die Wirkſamkeit desſelben einen
Einfluß, und eben ſo wenig die Umſtänd E, von denen begleitet
war Es iſt alſo gleichgiltig, ob 68 mündlich oder ſchriftlich, mit
oder ohne religiöſe Feierlichkeit, vor oder Ohne Zeugen abgeſchlo En,
bb eS Urch einen Eid oder durch die Beiwohnung bekräftiget wurde
oder nicht Doch gilt die Verführung und Entehrung einer Perſon
Unter der nicht erfüllten ſage der Ehe als eine Uebertretung,
we mit Arreſt geſtra wird, und außerdem der Entehrten das
Recht auf Entſchädigung vorbehält.“

Dem Angeführten entſprechend konnte daher Eleonora auf Geld⸗
leiſtung wegen durch Rücktritt zugefügter Schande nicht geklagt
werden. Sie die entſtandenen Auslagen beim btar iN

und Gaſthauszehrungen 3u eiſten, Q ſie gerne —90 Bezüglich
der von und geleiſteten 25  eträge müſſen jedenfalls
ganz andere mſtände obgewaltet haben, oder ſie haben ſich ein⸗
ſchů laſſen

Gampern Ignaz Treml, arr

Literatur.
Aelteſte des Breviergebetes oder Entwicklung

des kirchlichen Stundengebetes bis un das ünfte Jahrhundert. Von
Dr Fr Pleithner. Kempten Pr *  — —4.20

2.60
Wenn angenommen wird, daf auf der ganzen Erde wenigſtens 150

Millionen Katholiken lehen und daß auf 1000 Seelen ein Prieſter treffe,
0 müſſen etwa 150.000 Prieſter n⸗ oder außerhalb des er täglich

kirchliche Stundengebet verrichten. Es muß darum mehr Als auffallen,
daß außer einzelnen älteren Werken von Bonartius, Bona, Francolinus,
Gran colas noch keine wiſſenſchaftlich kritiſche Geſchichte des canoniſchen

Worin ieg der un Die SchwierigkeitStun dengebetes verfaßt iſt
liegt theils u der vielgeſtaltigen Ausbildung, welche das „Brevier“ in den
perſchiedenen Ländern, öſtern, Liturgien erhielt, theils I dem großen


